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2. Estonia

3A. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, aadress Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
Ettevõtluskeskkonna ja tööstuse osakond, ettevõtluskeskkonna talitus, karl.stern@mkm.ee

3B. Kliimaministeerium, aadress Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
Ehituse ja elukeskkonna osakond,
kaido-allan.lainurm@kliimaministeerium.ee

4. 2025/0636/EE - B00 - Bauart

5. Anforderungen an die Barrierefreiheit von Gebäuden

6. Anforderungen an die Barrierefreiheit eines Gebäudes, um gleiche Nutzungsbedingungen für die gesamte
Öffentlichkeit zu gewährleisten.

7.
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8. Der Gesetzentwurf wird Mindestanforderungen für die Barrierefreiheit von Gebäuden festlegen. Im Vergleich zu den
derzeit geltenden Rechtsvorschriften wird der Zweck der Verordnung geändert, um die derzeitige enge Sicht
(unbehinderte Nutzung von Gebäuden durch Menschen mit Behinderungen) auf die gesamte Bevölkerung auszuweiten
und dabei den Grundsätzen des universellen Designs Rechnung zu tragen. Der Anwendungsbereich wird ebenfalls auf der
Grundlage der aktuellen Liste der Verwendungszwecke des Gebäudes präzisiert und erweitert, und es werden
Mindestanforderungen für die Barrierefreiheit von Wohnimmobilien hinzugefügt. Darüber hinaus werden Ausnahmen für
Fälle festgelegt, in denen eine vollständige Anwendung der Verordnung nicht möglich ist (u. a. architektonische
Denkmäler, Gebäude mit geringer Grundfläche oder bestimmte Konstruktionen). Mit dem Entwurf werden auch Struktur
und Inhalt der Bestimmungen aktualisiert, um alle Bevölkerungsgruppen, die von den Rechtsvorschriften betroffen sind,
besser abzudecken.

9. Die derzeit geltende Verordnung betrifft Gebäude, in denen Dienstleistungen für die breite Öffentlichkeit erbracht
werden, verknüpft die Anforderungen jedoch nicht mit der beabsichtigten Nutzung des Gebäudes, was in bestimmten
Situationen zu Auslegungs- und Aufsichtsstreitigkeiten führt. Ebenso geht die bisherige Verordnung nicht auf die
Barrierefreiheit von Wohnraum ein. Es gibt keine Ausnahmen für geschützte Denkmäler oder Gebäude mit geringer
Bodenfläche oder für bestimmte Arten von Bauwerken, bei denen es nicht möglich ist, alle Anforderungen an die
Barrierefreiheit zu erfüllen. Im Zusammenhang mit der Ausweitung des Schwerpunkts auf die Barrierefreiheit der
gesamten Bevölkerung mussten alle Bestimmungen überarbeitet werden, um nicht nur den spezifischen Bedürfnissen
von Menschen mit Behinderungen, sondern beispielsweise auch den Bedürfnissen von Kindern, älteren Menschen und
Menschen mit vorübergehenden besonderen Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Es ist daher notwendig, die Vorgaben in
einem einzigen und fortgeschriebenen konsolidierten Text zusammenzufassen.

Die neue Verordnung bringt die Verordnung in Einklang mit der Logik und den modernen Normen der Bauordnung,
harmonisiert die Definitionen und den Anwendungsbereich und legt klar überprüfbare Mindestanforderungen fest. Um die
Verhältnismäßigkeit zu gewährleisten, werden klare Ausnahmen und flexible Lösungen für Fälle vorgesehen, in denen
eine vollständige Einhaltung aus objektiven Gründen nicht möglich ist (z. B. Denkmäler, kleine Gebäude), während der
Zugang zu der Dienstleistung auf andere Weise sichergestellt wird. Dies wird zu einem geringeren Verwaltungsaufwand,
einer besseren Gewährleistung der Barrierefreiheit und einem qualitativ hochwertigeren Lebensumfeld für alle Nutzer
führen.

10. Verweise auf einschlägige Rechtsvorschriften: Die Grundlagentexte wurden in einer früheren Notifizierung
übermittelt:
2018/0083/EE

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Ja

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein

**********
Europäische Kommission
Allgemeine Kontaktinformationen Richtlinie (EU) 2015/1535



EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu


